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Adalbert Evers, Justus-Liebig-Universität, Gießen

Soziale Unternehmen. Ein Vorschlag, die Zukunft öffentlicher sozialer Dienstleistungen anders zu denken. 

In der Debatte über die Zukunft des Sozialstaates gibt es mittlerweile zwei Lager, die einander zum Teil kaum noch wahrnehmen. Für die einen geht es – auch bei sozialen Dienstleistungen – vor allem um mehr Markt. Für die anderen sollen mehr Bürgergesellschaft und die Stärkung eines dritten Sektors eine Schlüsselrolle spielen. Im Folgenden wird nun eine spezielle Art der Verbindung beider Debatten vorgeschlagen. Wenn dabei von dem großen Bereich sozialer Dienstleistungen die rede ist, dann meint „sozial“ hier Dienstleistungen mit besonderer öffentlicher Bedeutung. Nach dieser Definition zählen dazu also auch Einrichtungen und Dienste in Politikfeldern wie Gesundheit, Bildung, Schulversorgung und Kultur. Damit wird also auch mit einem weit gefassten Begriff des Sozialstaates operiert, der über dessen Rolle als Garant sozialer Sicherheit hinausgeht. 

Meine erste These ist, dass wir auf dem Gebiet sozialer Dienstleistungen Zeugen einer Entwicklung sind, bei der sich das Verhältnis von Wohlfahrtsstaat, Markt und Bürgergesellschaft, also das, wofür vor etwa einem Jahrzehnt der Begriff des „Wohlfahrtsmix“ geprägt wurde, mit einem noch ungewissen Ausgang verschiebt. Es geht heute bei der Entwicklung und Trägerschaft sozialer Dienstleistungen in vielen fällen nicht um ein entweder-oder, sondern um Erscheinungsformen eines Sowohl-als-auch von interagierenden staatlichen, marktlichen und bürgergesellschaftlichen Elementen. 

Meine zweite These ist, dass dieses Sowohl-als-auch jedoch nicht nur als eine Überlagerung von Sektoren zu denken ist, sondern die interne Struktur sozialer Dienste und Einrichtungen betrifft. Neben Strukturelementen klassischer Staatlichkeit und der Wirksamkeit von Marktelementen spielt dabei die Präsenz eines dritten, zivilgesellschaftlichen Elements für das, was hier als die hybride Struktur eines großen Teils sozialer Dienstleistungen bezeichnet werden soll, eine Rolle. In dieser Überlegung steckt auch ein Vorschlag an die Politik: Wenn es gelingt, Elemente der Einbettung in die Bürgergesellschaft und staatliche Einflüsse mit einem aktiven Aufgreifen von Marktelementen positiv zu vermitteln, dann bieten solche Hybride als soziale Unternehmen neue Chancen für soziale Dienstleistungen in öffentlicher Verantwortung. 

1.
Veränderungen in der Entwicklung des Sozialstaats – Antriebsmomente der Herausbildung hybrider Organisationsformen.
Das erste klassische Merkmal des Sozialstaats lässt sich umschreiben als das klare Primat des Staates und zentralisierter Strukturen beim Aufbau professioneller sozialer Dienstleistungssysteme. Gerade die bis heute größten Dienstleistungsbereiche – Gesundheit, Bildungs- und Arbeitsmarktverwaltung - sind als überlokale und hierarchisierte Versorgungssysteme konzipiert worden. Bis in die jüngste Zeit hatten sie eine Art Vorbildfunktion für die kleineren und weniger gefestigten sozialen Dienstleistungsbereiche bei Kommunen und freien Trägern. Seit einigen Jahren steht aber nun ‚Devolution‘, die Dezentralisierung und Deregulierung zentralisierter Versorgungsstrukturen, auf der Tagesordnung. Das zeigt sich bei der gegenwärtigen Reform der Arbeitsmarktverwaltung, der Forderung nach mehr Autonomie der Schulen oder auch bei der Forderung nach mehr Autonomie für Kassen, Krankenhäuser und andere Gesundheitsanbieter. Interessanterweise geraten damit die schon immer durch Vielfalt und Dezentralität geprägten sozialen Dienstleistungsbereiche wie etwa die Kindertagesbetreuung in eine andere Position. Der Trend geht heute in Richtung eines Bedeutungszuwachses von Vielfalt und Autonomie einzelner Einrichtungen. Das ist zugleich ein wichtiger Faktor, der Raum gibt für die Entwicklung öffentlicher Einrichtungen zu so etwas wie relativ eigenständigen sozialen Unternehmen.

Bei der Skizzierung eines zweiten Merkmals des klassischen Wohlfahrtsstaates kann man sich kürzer fassen. Er betrifft die bis in die jüngste Zeit klare Trennung von Einflusssphären und Strukturprinzipien zwischen dem öffentlichen und dem privatwirtschaftlichen Sektor. Verwaltungs- und Managementtechniken, Ethos und Denkschemata, Handeln in ‚öffentlichem Auftrag‘ und private Wettbewerbsorientierung, öffentliche Wirtschaft und Privatwirtschaft - all diese Begriff standen nicht nur für zwei scharf getrennte Sektoren, sie markierten beinahe zwei Welten. Seit etwa einem Vierteljahrhundert haben wir es aber bei sozialen Dienstleistungen im öffentlichen und dritten Sektor mit einem Trend zur immer stärkeren Vermischung von Strukturelementen des Marktes und der Staatlichkeit zu tun. Dafür, dass der Sozialstaat immer mehr dazu übergeht, sich als Finanzier und Regulator privatwirtschaftlicher Angebote zu definieren, gibt es zahlreiche Belege. Gleichzeitig lösen auf der Ebene der einzelnen Organisationen und Träger Managementkonzepte nach privatwirtschaftlichem Vorbild bei Finanzierung, Personalentwicklung, Zielbildung und Evaluation die Verwaltungs-Prinzipien des öffentlichen Dienstes immer mehr ab. Lange Zeit prägten bürokratische Regeln Märkte; nun wandern Marktlogiken in den öffentlichen und dritten Sektor ein. In zahlreichen Bereichen öffentlicher Dienstleistungen, z.B. dem Gesundheits- und Pflegebereich treten wir in ein Zeitalter ein, das durch die Überlagerung und Ko-Präsenz verschiedener Steuerungsprinzipien gekennzeichnet ist: hierarchische Kontrolle, Steuerung durch Kooperation unter Einbezug zivilgesellschaftlicher Akteure und Steuerung durch Wettbewerb. Von dorther liegt es nahe, Organisationen, die derartigen Mehrfachsteuerungen unterliegen, auch selbst als Hybride zu verstehen. 

Ein drittes Merkmal betrifft die Rolle der Bürgergesellschaft bei der Entwicklung von Wohlfahrtsstaat und sozialen Dienstleistungen. Mit Blick darauf muss zum besseren Verständnis zunächst vorausgeschickt werden, wie hier Bürgergesellschaft (ein Begriff, der im Folgenden als gleichbedeutend mit dem der Zivilgesellschaft verwendet wird) verstanden werden soll. Zwei verschiedene Dimensionen gilt es u.E. zu unterscheiden:

· Bürger-/Zivilgesellschaft ist einerseits ein öffentlicher politischer Raum des kritischen Räsonnements und von Interessenskämpfen und Aushandlungsprozessen, mit denen man mitelbar auf die Entwicklung staatlicher Politiken und Dienste Einfluss nimmt; 

· andererseits ist sie aber auch Feld der bürgerschaftlichen Selbstorganisation und unmittelbaren sozialen (Mit)trägerschaft von sozialen Einrichtungen wie etwa in Form des Vereins und des Ehrenamtes. 

Im Rückblick kann man sagen, dass der Einfluss der Bürgergesellschaft in der ersten Dimension, nämlich einer Gesellschaft, die nicht nur eine demokratische Öffentlichkeit hervorbrachte, sondern beim Aufbau sozialstaatlicher Einrichtungen und Dienste auch ihren Einfluss über Berufsverbände und Fachorganisationen, heute aber auch über Konsumentenvereinigungen geltend macht, gestärkt wurde. Mit der Entwicklung traditioneller Sozialstaatlichkeit und ihrer professionalisierten Großstrukturen verlor hingegen die zweite Dimension an Bedeutung – unmittelbares soziale Engagement, Mitarbeit von Laien, soziales und ehrenamtliches Engagement. Bei Organisationen wie den Genossenschaften, Wohlfahrtsverbänden oder auch Sozialkassen, die einmal Vehikel der Verbindung der beiden Dimensionen - politische Einflussnahme und unmittelbare soziale Mitträgerschaft - waren, haben sie sich entflochten; die früher kennzeichnende lokale und vielfältige Einbettung in soziale Milieus und Gewebe hat gegenüber der Dimension der Interessenverhandlung an Bedeutung verloren (Evers und Olk 2002). Trotzdem kann man sich fragen, inwieweit nicht Bürgergesellschaft auch unter dem Gesichtspunkt von sozialem Engagement und Mitwirkung und damit auch dem der lokalen Einbettung sozialer Dienstleistungsstrukturen aufgewertet worden ist. Die Enquetekommission zur Zukunft bürgerschaftlichen Engagements (2002) hat für zahlreiche Politik- und Dienstleistungsbereiche Fakten zusammengetragen, die darauf hindeuten, dass lokale Partnerschaften und Netzwerke, Partizipation und die Ausrichtung an örtlichen Besonderheiten an Bedeutung gewonnen haben. Sicherlich ist der Bürger heute in erster Linie Konsument standardisierter Produkte und Dienste von Großorganisationen; seine Rolle als Koproduzent und Mitbeteiligter ist in vielen Bereichen sozialer Dienstleistungen damit aber nicht verschwunden. Diese Präsenz von Bürgergesellschaft kann als eine Art „dritte Dimension“ vieler öffentlicher Einrichtungen verstanden werden. Ihr Gesicht wird damit nicht nur von staatlicher Politik, Märkten und Management, sondern auch von zivilgesellschaftlichen Kooperationsformen und direkter Teilhabe bestimmt – sie erscheinen als Hybride.

2.
Soziale Dienstleistungen als Hybride – ein analytisches Konzept

Im Rahmen einer von der Hans Böckler Stiftung geförderten Untersuchung (Evers / Rauch / Stitz 2002) wurde ein spezielles analytisches Konzept zur Erfassung einer im Inneren von Organisationen wirkenden Vermischung von staatlichen, marktlichen und bürgerschaftlichen Elementen entwickelt. Die untersuchten Beispiele stammen dabei aus dem Bereich von Schulen, der Kultur und Freizeit sowie der Altenhilfe. Ein kurzer illustrativer Einstieg mag verdeutlichen, worum es geht.

Im Schulbereich sind in jüngster Zeit unter dem Eindruck des ‚PISA–Schocks‘ vor allem Modellbeispiele in den Vordergrund gerückt worden, die Marktelemente im weitesten sinne stärken sollen: mehr Entscheidungsfreiheit der einzelnen Schule, auch in finanziellen Angelegenheiten; ein größeres eigenes Budget; Raum für ein eigenes Personalmanagement, im Rahmen dessen man nicht nur Lehrer, sondern auch andere, z.T. nur vorübergehend benötigte Fachkräfte, anstellen kann (für Kinderbetreuung, ein Theaterprojekt o.Ä.); Ausbildung spezifischer Schulprofile, so dass schulen im Wettbewerb miteinander Qualität definieren können. Weitere Entwicklungen werden in der schulinternen Diskussion unter der Überschrift ‚Öffnung der Schule nach innen und nach außen‘ diskutiert (dazu auch: Hurrelmann 2001). Öffnung nach innen meint vor allem, alle Beteiligten, insbesondere aber auch die Schüler, tatsächlich an der alltäglichen Verwaltung der Schule zu beteiligen – jenseits eingefahrener Rituale der Schülerselbstverwaltung; Öffnung nach außen meint die Aufwertung von Beziehungen zu Elternfördervereinen, die materiell zu den Ressourcen der Schule beitragen, z.B. zum Aufbau von Kapazitäten zur Tagesbetreuung von Schülern; Fördervereine und andere Beteiligungsangebote bieten aber auch symbolische Identifikationsmöglichkeiten; ‚Öffnung nach außen‘ meint weiterhin Partnerschaften mit betrieben als späterer potenzieller Ausbilder der Schüler und den Erwerb von Qualifikationen wie Gemeinschaftsfähigkeit und Bürgersinn durch die Beteiligung an Initiativen im Stadtteil. Aus der Schulanstalt wird so eine Institution, die das soziale Kapital vor Ort nutzt und die sich ‚lokalisiert‘ – vor Ort vernetzt und einbindet (für Fallbeispiele vgl. Evers / Rauch / Stitz 2002: 72f.). Soweit zum Bedeutungsgewinn von Strukturelementen des Marktes und der Bürgergesellschaft am Beispiel der Schule.

Besonders illustrativ für den Bedeutungsgewinn von Markt und Bürgergesellschaft ist aber auch der Bereich öffentlicher Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Hier haben hybride Organisationsformen zwischen Markt, Staat/Kommunen und Bürgern am meisten Selbstverständlichkeit gewonnen (dazu auch: Röbke und Wagner 2001).

· ein Theater modernisiert sein Management, stärkt seinen Förderverein, betreibt mehr Öffentlichkeitsarbeit, sucht nach Sponsoren und baut entsprechende Ressourcen in seinen Arbeitsablauf ein;

· ein Museum baut auf der suche nach zusätzlichen Einnahmen einen kommerziellen Museumsshop auf, den es dann mit Ehrenamtlichen betreibt, die ein lokaler Förderverein für Engagement vermittelt;

· ein Schwimmbad, das sonst hätte geschlossen werden müssen, wird einem lokalen Trägerverein überantwortet – die Stadt verpflichtet sich zu einem festen Zuschuss; zur Schlüsselgröße der weiteren Entwicklung wird nun die Fähigkeit des Vereins, Unterstützer zu gewinnen und zu halten u.a. durch die Entwicklung unternehmerischer initiative zur Verbesserung von Management und Angeboten; Markt und Bürgergesellschaft halten Einzug (zu diesen und anderen Beispielen: Evers / Rauch / Stitz 2002: 113f.).

Solche Beispiele legen nun ein Analysekonzept für Organisationsformen sozialer Dienstleistungen nahe, das von der gleichzeitigen Präsenz verschiedener Strukturprinzipien ausgeht. So unterschiedlich das spezifische Gewicht staatlicher, marktlicher und bürgergesellschaftlicher Elemente in der Organisationswirklichkeit einzelner Dienste auch sein mag, der Wert des von uns entwickelten analytischen Ansatzes liegt darin, sich auch für die Rolle des zunächst weniger sichtbaren Elements zu sensibilisieren (meistens sind es Elemente des „sozialen Kapitals“ der Bürgergesellschaft). Die organisationsinterne Koexistenz und Verschränkung verschiedener Prinzipien haben wir unter vier Aspekten behandelt.

Der erste Aspekt betrifft die Vermischung verschiedener Ressourcen. Am Beispiel der Einrichtung Schule sieht man z.B., dass neben der klassischen staatlichen Zuweisung Wettbewerbselemente an Bedeutung gewinnen wie etwa die Ausschreibung öffentlicher Mittel für bestimmte Zusatzleistungen. Das, was wir als das ‚soziale Kapital‘ der Bürgergesellschaft bezeichnet haben, Kooperation und freiwillige Mitwirkung als Ressource, hat eine ganze Reihe von Formen. Es geht nicht nur um die oft zitierte Rolle von Spenden und individueller freiwilliger Mitarbeit; weitere wesentliche Elemente sozialen Kapitals sind aber auch Partnerschaften mit der Wirtschaft und anderen Vereinen, Fördervereine und Netzwerke, mit denen die (bürger)gesellschaftliche „Einbettung“ der Organisation verstärkt wird. 

Zwei weitere Aspekte betreffen Steuerungsprinzipien und Ziele, deren Koexistenz und Verträglichkeit. Steuerung vollzieht sich einerseits durch den Markt, z.B. im Wettbewerb um Schüler mittels Schulprofil- und Qualitätsentwicklung; sie vollzieht sich außerdem hierarchisch durch landesweite oder sogar zentralstaatliche Vorgaben in Hinblick auf Lehrinhalte und Standards, aber schließlich auch durch kooperative bürgergesellschaftliche Bezüge, etwa durch die Elternschaft, die über Beiratsstrukturen und Fördervereine Einfluss nimmt. 

Die Verknüpfung von verschiedenen Ressourcen, Steuerungsprinzipien und Zielen kann schließlich, viertens, zur Suche nach einer neuen corporate identity führen, in der die multiplen Rollen und Merkmale der Organisation Berücksichtigung finden. „Wir wollen ein gut gemanagtes Unternehmen und eine Einrichtung sein, die im Bereich der Altenpflege das diakonische Prinzip einer Hilfe und Zuwendung, die Zeit beansprucht, stärkt“, so die Leiterin einer Sozialstation; „Wir müssen lernen, die kommerzielle Dimension zu beachten, mit staatlichen Vorgaben umzugehen und doch gleichzeitig durch mehr 'fund and friendraising' uns vor Ort bei den Bürgern stärker verankern“ erklärte der Leiter eines Museums. Beide Zitate (aus: Evers /Rauch / Stitz 2002) thematisieren Suchbewegungen in Hinblick auf die Identität von Organisationen, die – ungeachtet der jeweiligen rechtlichen Form der Trägerschaft - sich immer noch als öffentliche Einrichtungen verstehen, sich aber auch Wettbewerb und Managementherausforderungen stellen und zugleich Bezüge zu bestimmten eigenen Leitwerten und Unterstützergruppen – eine wichtige bürgergesellschaftliche Dimension – bewahren oder stärken wollen. 

3.
Die politische Perspektive: Einrichtungen im öffentlichen Bereich in soziale Unternehmen transformieren

Die gegenwärtige Debatte um die Zukunft sozialer Dienstleistungen scheint in vieler Hinsicht allein von der Frage bestimmt, welche Balance von staatlichen und marktlichen Elementen gefunden werden soll. Das heißt allerdings nicht, dass Bürgergesellschaft dabei völlig außer Betracht bleibt. Sie kommt heute in der Regel als Frage der Stärkung kritischer Öffentlichkeit und von Interessen- und Konsumentenorganisationen ins Spiel. Sie sollen dafür zu sorgen, dass soziale Einrichtungen sich an den Interessen der Nutzer und den Kriterien dieser Öffentlichkeit orientieren. Eine solche Orientierung gewinnt auch in der gegenwärtigen Gesellschafts- und Sozialpolitik der rot-grünen Koalition praktische Gestalt. Sie spiegelt sich dort z.B. in der Betonung der Aufgabe der Stärkung von Patienten- und Konsumentenrechten in der Gesundheitspolitik. Das Versprechen lautet: Bürgergesellschaft als Macht der mündigen Konsumenten und der öffentlichen Verhandlung wird in der Lage sein, die Folgen von mehr Markt und Wettbewerb wieder auszubalancieren. Demgegenüber insistiert das Konzept von öffentlichen Einrichtungen als „sozialen Unternehmen“ darauf, dass das nicht ausreicht. Auch die andere, zweite Dimension von Bürgergesellschaft, sollte eine Rolle spielen – die der Selbstorganisation, der direkten Beteiligung und Mitverantwortung der Bürger. Aus dieser Perspektive besteht der Beitrag der Bürgergesellschaft zu einer guten Schule eben nicht nur in der Fähigkeit der Gesellschaft darüber, eine kritische und öffentliche Debatte über bessere Schulen zu führen, die schließlich auch politikwirksam wird; sondern es geht auch darum, ob es genug Chancen zur effektiven direkten Beteiligung am Projekt Schule gibt und folglich Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten. Eine gute Schule ist davon doppelt abhängig: Sie braucht direkte Partner vor Ort für ein qualitativ besseres Angebot aber auch, wiel erst auf Basis direkter eigener Beteiligungsmöglichkeiten viele Bürger und gesellschaftliche Organisationen an einer öffentlichen Debatte ein verstärktes Interesse gewinnen und die Fähigkeit, auch kompetent mitzureden. 

Doch auch dann, wenn man soziales Engagement und direkte Teilhabe als eine Dimension von Bürgergesellschaft anerkennt, können Reformperspektiven durchaus noch einmal divergieren. Denn für viele kommt dieses Engagement allein oder vor allem in alternativen Ansätzen, also Organisationen eines Dritten Sektors „jenseits von Staat und Markt“, in Projekten, Vereinen, Stiftungen u.Ä. zur Geltung. Im Unterschied zu denen, die den „Dritten Sektor“ gewissermaßen mit Bürgergesellschaft gleichsetzen, wird im hier skizzierten Konzept von sozialen Dienstleistungen als hybriden Organisationen vorgeschlagen, Bürgergesellschaft nicht über einen Sektor mit ihm eigenen Merkmalen zu definieren. Sie sollte eher als ein Set von Orientierungen, Praktiken und Prinzipien verstanden werden, die im gesamten öffentlichen Bereich Dienste und Einrichtungen mitzuprägen vermögen. Warum sollte eine kommunale Schule grundsätzlich weniger partnerschaftlich und offen zu Gemeinde sein als das Schulprojekt eines freien Trägers? Folgt man dem Konzept hybrider Organisationsformen, dann ist die Grenzlinie zwischen staatlichem und drittem ‚Sektor‘ also zweitrangig. Wichtiger wäre die Entwicklung bestimmter Praktiken und Qualitäten in dem aus beiden konstituierten öffentlichen Bereich. (für eine anschauliche Illustration von Politikansätzen in diese Richtung vgl.: Städtenetzwerk NRW 2002)

Was ist die Konsequenz? Eine Sozialpolitik, die sich zu Markt und Wettbewerb öffnet, sollte Bürgergesellschaft nicht nur im Sinne von Konsumentenmacht und kritischer Öffentlichkeit, sondern auch mit Blick auf die Wahrung direkter Teilhabemöglichkeiten und einer entsprechenden gesellschaftlichen Öffnung und Einbettung sozialer Dienstleistungen im Blick behalten. Sie sollten deshalb nicht wie private Unternehmen (in staatlich/kommunalem Rahmen) funktionieren, sondern als „soziale Unternehmen“ neben politischen Aufträgen auch direkte soziale Beteiligungsmöglichkeiten integrieren. Unter einer solchen Perspektive geht es beim Thema Zivilgesellschaft denn auch um die Zukunft des gesamten öffentlichen Bereiches und nicht allein um die der Organisationen eines „Dritten Sektors“. 

Von sozialen Unternehmen kann unseres Erachtens also gesprochen werden, wenn Organisationen im öffentlichen Bereich in staatlicher, kommunaler oder freier Trägerschaft über ein gehöriges Maß an Handlungsautonomie verfügen, im Rahmen dessen sie - auch auf eigenes Risiko - unternehmerisch handeln und zwar zunehmend unter Wettbewerbsbedingungen. „Sozial“ sind solche Unternehmen, wenn das Soziale in einem doppelten Sinne eine Rolle spielt: einerseits in Hinblick auf die Bedeutung ummittelbarer Beteiligung und Einflussnahme sozialer und lokaler Akteure und andererseits auch in Hinblick auf die Präsenz sozial-staatlicher Vorgaben; 

4.
Potenziale und Probleme von hybriden „sozialen Unternehmen“. 

Soziale Dienste und Angebote in freier, kommunaler oder staatlicher Trägerschaft in eine derartige Richtung zu verändern beinhaltet Vorteile und Möglichkeiten, aber auch spezielle Probleme und Risiken. Einige davon sind struktureller Natur. Dienstleistungen und Einrichtungen, die mehrere Dimensionen aufweisen und kultivieren, können den Vorzug haben, verschiedene Erwartungen einzulösen oder doch wenigstens zum Ausgleich zu bringen, die, absolut gesetzt, sonst nur auf Kosten der jeweils anderen realisierbar erscheinen. Warum z.B. sollte eine Schule nicht mit eigenem Budget als selbstständiges Unternehmen geführt werden, durch verlässliche staatlich festgelegte Standards und Zuwendungen sozialstaatlichen Qualitäts- und Gleichheitsansprüchen genügen und durch die Nutzung der Selbstständigkeit zur Etablierung von Kooperationsbezügen mit Elternvereinen, der Jugendarbeit und der lokalen Wirtschaft zusätzliche Ressourcen und Qualitäten aktivieren können? Aber auch das Gegenbild solcher struktureller Potenziale lässt sich denken – Konsequenz einer mit einem Mix von Leitprinzipien auf Dauer gestellten internen Spannung und Instabilität. 

Neben solchen Fragen nach strukturellen Vorzügen und Schwächen stellen sich aber vor allem Fragen, die mit dem Einfluss des gegenwärtigen gesellschafts- und sozialpolitischen Kontextes zu tun haben. Vorzüge und Nachteile des sich vor unseren Augen vollziehenden Verwandlungsprozesses öffentlicher Einrichtungen zu Hybriden sind oft nur schwer auseinanderzuhalten. In vielen Fällen – so konnten wir in unserer Studie (Evers u.a. 2002: 217f.) feststellen - handelt es sich gleichzeitig um:

Überwälzung und Bereicherung: Kultureinrichtungen, die ihre Suche nach Spenden und Sponsoren intensivieren, statt sich weiterhin allein auf den ‚mäzenatischen Staat‘ zu verlassen, finden hier ein Mittel, ihre Angebote zu bereichern. Ähnliches gilt z.B. bei lokalen Sozialstationen, die in Kooperation mit Organisationen ehrenamtlicher Hilfe haushaltsbezogene Dienste einbeziehen und kommunikative Hilfeangebote machen können. Gleichzeitig relativieren sich diese Vorteile in dem Maße, wie z.B. die Unfähigkeit von Kommunen zur Erhaltung von Schulbauten die Selbsthilfe von Malerkolonnen betroffener Eltern erzwingt. Hier handelt es sich um Lastenüberwälzung. Auch die Aufwertung von Publikum/Konsumenten und Sponsoren bei immer weitergehendem Rückzug von Staat und Kommunen aus der Kulturförderung kann einen Kommerzialisierungsdruck auslösen, der das Spektrum der Angebote verarmen lässt.

Vielfalt und Ungleichheit: Gibt man z.B. dafür Raum, dass selbstständige Schulen ihre Qualität nach Maßgabe unternehmerischen Geschicks in der Mobilisierung von Ressourcen in ihrem Umfeld entwickeln, so kann das unbestreitbare Vorteile haben. Aber was soll mit jenen Schulen geschehen, die in Stadtteilen mit besonderen sozialen Problemen liegen und aufgrund ihres Schülerspektrums nun im Wettbewerb strukturell benachteiligt sind? Für die Bewältigung derartiger Folgeprobleme von mehr Vielfalt durch Aufwertung von Wettbewerb und bürgergesellschaftlichem Kontext gibt es sicher denkmögliche Antworten und Konzepte. Die schwierige Frage lautet aber, ob und inwieweit auch in der Realität eine staatliche Politik, die für mehr Wettbewerb und Autonomie einzelner Einrichtungen votiert, bereit ist, derartige Folgeprobleme zu bearbeiten, statt allein den Vorteil der Anspruchsentlastung wahrzunehmen. 

Partizipation und Klientelismus: Mehr Gestaltungsmöglichkeiten vor Ort einräumen; Adressaten als Koproduzenten und nicht nur als Konsumenten aktivieren; den Einfluss ortsferner Bürokratien zurückdrängen; dem Wettbewerb um die lokal besten Lösungen mehr Platz einräumen – die Liste derartiger Forderungen ließe sich noch beliebig verlängern. Wie weit soll man aber z.B. dadurch, dass man Entscheidungs- und Beteiligungsrechte für gesellschaftliche ‚Stakeholder‘ erweitert – für Elternvertretungen an Schulen, Sponsoren bei Museen und Theatern, Fördervereine bei Pflegestationen u.a.m - das Zugriffsrecht von Lokalparlamenten und öffentlichen Verwaltungen auf Einrichtungen beschneiden? Und wann mutiert, was als mehr politische Einflussnahme einer Bürgergesellschaft gedacht war, zur Ausbreitung des Filzes einer Gesellschaft von Lobbyisten?

All diese Chancen und Schwierigkeiten verdeutlichen, wie sehr eine positive Ausgestaltung der sich herausbildenden Hybridformen zu sozialen Unternehmen nach entsprechenden Politikkonzepten verlangt. Quer durch alle politischen Lager ist man heute bereit, Markt und Management im öffentlichen Bereich mehr Einfluss zu geben. Die Frage nach der Rolle der bürgergesellschaftlichen Dimension wird hingegen nicht oder nur halbherzig gestellt. 

Der Beitrag beruht auf einem Vortrag beim 31. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Leipzig „Entstaatlichung und Soziale Sicherheit“ Oktober 2002. Eine ausführliche Fassung findet sich im Berichtsband des Kongresses.
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